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eingangs ist auszuführen, dass „amtli-
che mitteilungen“ bzw. einzelne In-
halte derselben in der Vergangenheit

immer wieder Gegenstand aufsichtsbehördli-
cher Verfahren gewesen sind. Aus Sicht der
Abteilung 3 – Gemeinden und Raumordnung
wurde die Meinung vertreten, dass die in der
K-AGO vorgesehenen Aufsichtsmittel in sol-
chen Fällen grundsätzlich keine abhilfe zu
schaffen vermögen, wenn es etwa um die
(wahrheitsgetreue) Weitergabe von Informa-
tionen über den Verlauf von nichtöffentlichen
Gemeinderats-, Gemeindevorstands- oder
Ausschusssitzungen an Dritte (im amtlichen
Mitteilungsblatt) geht. Als Rechtsschutzin-
strument galt aus Sicht der Abteilung 3 le-
diglich die klagemöglichkeit bei den ordent-
lichen gerichten, wenn ein Einzelner durch
die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht in
seinen Rechten beeinträchtigt wurde.
Immer öger sind Inhalte der „amtlichen mit-
teilungen“ aber auch aus dem Blickwinkel
des öffentlichen Rechts zu beurteilen. Jüngst
hatte sich auch der Verfassungsgerichtshof
(VfGH) mit dieser Thematik in einem Verfah-
ren bei der Stattgabe der Anfechtung einer
Stichwahl näher auseinanderzusetzen.

1. allgemeines
Grundsätzlich bestehen keine (besonderen)
vorgaben über Art und Weise sowie den In-
halt von „amtlichen mitteilungen“. Für „amt-
liche mitteilungen“ von Gemeinden gelten
demnach die für Druckwerke im Allgemeinen
geltenden Bestimmungen, wobei neben den
verfassungsgesetzlichen Grundlagen insbe-
sondere auf die Bestimmungen des Allge-
meinen Bürgerlichen Gesetzbuches, des Straf-

gesetzbuches und des Mediengesetzes zu
verweisen ist. Im Übrigen gilt es auch die Be-
stimmungen des Datenschutzrechts zu be-
achten.

2. zu den (verfassungs-)gesetzlichen
Grundlagen
a) Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung
In diesem Zusammenhang ist das verfas-
sungsgesetzlich gewährleistete Recht auf
Freiheit der Meinungsäußerung (Art. 13 StGG,
Art. 10 EMRK) zu erwähnen. Diese beiden
Bestimmungen gewährleisten eine umfas-
sende Kommunikationsfreiheit, welche die
Äußerung von Ideen und Informationen bzw.
deren Empfang ebenso umfasst wie kom-
merzielle Werbeaussagen.

b) Amtsverschwiegenheit und andere Ver-
schwiegenheitspflichten
Die Grenzen des Rechts auf Freiheit der Mei-
nungsäußerung bestehen dort, wo eine
Amtsverschwiegenheit oder sonstige Ver-
schwiegenheitspflichten zu beachten sind.
Bereits aufgrund des Art. 20 Abs. 3 B-VG sind
(unter anderem) auch die Mitglieder des Ge-
meinderates, soweit gesetzlich nichts anders
bestimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle
ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen Tä-
tigkeit bekannt gewordenen Tatsachen ver-
pflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe,
Ordnung und Sicherheit, der umfassenden
Landesverteidigung, der auswärtigen Bezie-
hungen, im wirtschaglichen Interesse einer
Körperschag des öffentlichen Rechts, zur Vor-
bereitung einer Entscheidung oder im über-
wiegenden Interesse der Parteien geboten ist

amtliche mitteilungen der Ge
unzulässige inhalte
von mag. mario Flackl
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mag. mario Flackl
ist Jurist in der
abteilung 3 -
Gemeinden und
raumordnung.
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Gemeinde –

(Sturm/Kemptner, Kärntner Allgemeine Ge-
meindeordnung – Kommentierte Gesetzes-
ausgabe 6 § 27 Rz 10).
Ein vom Gemeindevolk direkt gewählter Bür-
germeister ist gegenüber dem Gemeinderat
zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit ver-
pflichtet, da der Vorbehalt des Art. 20 Abs. 3
letzter Satz B-VG nur für die „von einem
allgemeinen Vertretungskörper bestellten
Funktionäre... gegenüber diesem Vertre-
tungskörper“ gilt (Sturm/Kemptner, Kärntner
Allgemeine Gemeindeordnung – Kommen-
tierte Gesetzesausgabe 6 § 27 Rz 7).
Gemäß Art. 20 Abs. 4 erster Satz B-VG haben
alle mit der Bundes-, Landes- und Gemein-
deverwaltung betrauten Organe sowie Or-
gane anderer Körperschagen des öffentlichen
Rechts über Angelegenheiten ihres Wir-
kungsbereiches Auskünge zu erteilen, soweit
eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht
dem nicht entgegensteht.
In Entsprechung hiezu normiert § 1 des Kärnt-
ner Informations- und Statistikgesetzes –
K-ISG, LGBl. Nr. 70/2005 idgF, dass die Or-
gane des Landes, der Gemeinden, der Ge-
meindeverbände und die Organe der durch
Landesgesetze geregelten Selbstverwaltung
über Angelegenheiten ihres Wirkungsberei-
ches Auskünge zu erteilen haben, soweit dem
eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht
nicht entgegensteht.
Neben der bundesverfassungsgesetzlichen
Amtsverschwiegenheit und der durch § 27
Abs. 4 K-AGO auf einfachgesetzlicher Stufe
normierten Verschwiegenheitspflicht können
sich weitere Verschwiegenheitspflichten aus
anderen Rechtsvorschrigen ergeben.
Nach § 1 Abs. 1 Datenschutzgesetz 2000

(Amtsverschwiegenheit). Im Hinblick auf den
Gesetzesvorbehalt („...soweit nichts anders
bestimmt ist...“) darf der Gemeindeorganisati-
onsgesetzgeber die Amtsverschwiegenheit
lediglich einschränken, sie jedoch nicht aus-
dehnen (Sturm/Kemptner, Kärntner Allge-
meine Gemeindeordnung – Kommentierte
Gesetzesausgabe 6 § 27 Rz 5).
Die Verschwiegenheitspflicht ist in § 27 Abs.
4 erster Satz Kärntner Allgemeine Gemein-
deordnung (K-AGO), LGBl 66/1998 idgF, ge-
regelt. Nach dieser Bestimmung erstreckt sich
die Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder
des Gemeinderates auf die ihnen ausschließ-
lich in Ausübung ihres Mandates bekannt
gewordenen Tatsachen, die im Interesse der
Gemeinde oder einer anderen Gebietskör-
perschag oder der Parteien die Geheimhal-
tung erfordern; sie erstreckt sich insbeson-
dere auf Verhandlungsgegenstände, die in
nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen oder
in Ausschusssitzungen behandelt wurden.
Unter „Tatsachen“ sind im gegebenen Zu-
sammenhang nur solche Tatsachen zu ver-
stehen, von denen lediglich ein geschlossener
Kreis von Personen Kenntnis hat und an de-
ren Geheimhaltung eine Gebietskörperschag
(d.h. Bund, Land oder Gemeinde) oder eine
Partei (im weitesten Sinne) ein Interesse hat
(Sturm/Kemptner, Kärntner Allgemeine Ge-
meindeordnung – Kommentierte Gesetzes-
ausgabe 6 § 27 Rz 8).
Im Hinblick auf den Gesetzesvorbehalt in Art.
20 Abs. 3 B-VG können unter „Interessen“ der
Gemeinde oder einer anderen Gebietskör-
perschag – bei einer gebotenen bundesver-
fassungskonformen Auslegung – lediglich
wirtschagliche Interessen verstanden werden

iii
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(DSG 2000), BGBl I 165/1999 idgF, hat je-
dermann, insbesondere auch im Hinblick auf
die Achtung seines Privat- und Familienle-
bens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn
betreffenden personenbezogenen Daten, so-
weit ein schutzwürdiges Interesse daran be-
steht.

3. unzulässige inhalte im besonderen
a) Persönliche Rechtfertigung des Bürgermei-
sters
Informationen im „Amtlichen Mitteilungsblatt“
dürfen sich nicht darauf beschränken, dass
sich diese im Wesentlichen auf die persönliche
Rechtfertigung des Bürgermeisters hinsichtlich
diverser Ermittlungen sowie entsprechender
Überprüfungen der Aufsichtsbehörde oder
der Staatsanwaltschag beschränken.
Persönliche Rechtfertigungen eines Bürger-
meisters sind in Form von Stellungnahmen
im Verfahren gegenüber Behörden und den
Gerichten abzugeben und nicht in einer „Amt-
lichen Mitteilung“. So argumentierte bei-
spielsweise die Volksanwaltschag in dem Be-
richt an den Kärntner Landtag (2014-2015)
im Rahmen der nachprüfenden Kontrolle der
öffentlichen Verwaltung (Gemeinderecht).

b) Veröffentlichung von Akteninhalten
Ebenso verboten ist nach Ansicht der Volks-
anwaltschag die Veröffentlichung von
persönlichen Stellungnahmen des Bürger-
meisters und Aktenbestandteilen aufsichts-
behördlicher Verfahren, wenn hierdurch kon-
krete Anschuldigungen gegen bestimmte,
namentlich genannte Personen, die zugleich
politische Mitbewerber des Bürgermeisters
sind, erhoben werden.

c) Gebot der Äquidistanz
Erst jüngst hat der VfGH in seinem Erkenntnis
vom 25. September 2015, WI5/2015, erklärt,
dass Aussendungen, die die Bezeichnung

„Amtliche Mitteilung“ tragen, solche eines
Gemeindeorganes sind und nicht etwa – im
Rahmen der Wahlwerbung übliche – (Mei-
nungs-)Äußerungen von Personen, die er-
kennbar als Repräsentanten einer wahlwer-
benden Partei augreten, mögen sie daneben
auch staatliche Funktionen oder eine Ge-
meindefunktion innehaben.
Der VfGH geht in diesem Erkenntnis von ei-
nem Gebot der Äquidistanz der Gemeindeor-
gane gegenüber den wahlwerbenden Par-
teien aus, dessen Missachtung zu einer
Verletzung des bundesgesetzlich gewährlei-
steten Rechts auf Freiheit der Wahlen führen
könne.

4. rechtsschutz
In früheren aufsichtsbehördlichen Verfahren
wurde seitens der Abteilung 3 – Gemeinden
und Raumordnung ogmals die Rechtsansicht
vertreten, dass ein Einzelner die Verletzung
der Verschwiegenheitspflicht nur im Zivil-
rechtsweg „bekämpfen“ kann. Wie aber die
unter Punkt 3. dargestellten Entwicklungen
zeigen, werden etwa Verstöße gegen das
Gebot der Äquidistanz der Gemeindeorgane
gegenüber den wahlwerbenden Parteien in
der Gemeinde von der Volksanwaltschag ein-
deutig als Missstand in der Verwaltung quali-
fiziert, der im Verwaltungsweg „bekämpg“
werden kann.

Es ist daher davon auszugehen, dass Über-
prüfungen derartiger Missstände - neben der
Beschwerdemöglichkeit an die Volksanwalt-
schag - auch im Rahmen von aufsichtsbe-
hördlichen Verfahren (Aufsichtsbeschwerden)
durch die Gemeindeaufsicht vermehrt eine
Rolle spielen könnten.

iV
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das Kärntner Bienenwirtschagsgesetz
– K-BiWG, LGBl Nr. 63/2007, hat den
besonderen Schutz von Bienen der

Rasse „Carnica“ zum Ziel.
Bienen, die nicht der Rasse „Carnica“ (Apis
mellifera carnica) angehören, dürfen in Kärn-
ten nur mit Bewilligung der Landesregierung
gehalten oder gezüchtet werden. Auch die
Wanderung mit Bienen, die nicht der Rasse
„Carnica“ angehören, bedarf in Kärnten einer
Bewilligung der Landesregierung. Eine solche
Bewilligung darf nach dem K-BiWG nur erteilt
werden, wenn bestimmte Voraussetzungen
vorliegen, wobei eine Voraussetzung ist, dass
nur Bienen einer bestimmten Rasse gehalten
oder gezüchtet werden.
Nach den Erläuterungen zum Entwurf eines
Kärntner Bienenwirtschagsgesetzes wird eine
Definition des Begriffes „Bienenrasse“ als
nicht erforderlich erachtet, mit der Begrün-
dung, dass sich das Gesetz hauptsächlich an
Personen richtet, die mit den einschlägigen
Fachbegriffen vertraut sind. Klargestellt wird
aber, dass Kreuzungsbienen jedenfalls aus-
geschlossen sind. Einkreuzungen sind nach
den Erläuterungen unerwünscht, weil auf-

grund ihrer differenzierten genetischen
Grundlage schwer vorhersehbar ist, wie sich
eine Vermischung mit heimischen Bienen aus-
wirkt.
Vom Landesverwaltungsgericht Kärnten
wurde nun in mehreren Erkenntnissen (eine
ao Revision an den VwGH bzw. eine Be-
schwerde an den VfGH ist noch möglich) aus-
gesprochen, dass vor dem Hintergrund der
oben genannten Erläuterungen die „Buck-
fast“-Biene, weil sie das Produkt bewusst her-
beigeführter Einkreuzungen ist, keinesfalls als
Bienenrasse im Sinne des K-BiWG angesehen
werden kann.
Eine Bewilligung darf somit nach dem K-BiWG
nach derzeitigem Stand für die Haltung, Wan-
derung und Zucht von „Buckfast“-Bienen in
Kärnten nicht erteilt werden.
Werden „Buckfast“-Bienen in Kärnten gehal-
ten (oder gezüchtet oder mit ihnen gewan-
dert), stellt dies eine Verwaltungsübertretung
im Sinne des K-BiWG dar und kann die Her-
stellung des gesetzmäßigen Zustandes durch
die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde
aufgetragen werden.

Gemäß § 8 Abs. 4 der Kärntner Tier-
zuchtförderungsverordnung 2009
idgF kann die Landesregierung die

durchschnittlichen Kosten für Tiefgefrier-Rin-
dersamen und für frischen Ebersamen diffe-
renziert nach Rassen, sowie den durch-
schnittlichen Leistungstarif für die künstliche
Besamung eines Rindes nach Anhörung der
Kammer für Land- und Forstwirtschag in
Kärnten und der Interessenvertretung der Ge-
meinden jährlich in der Kärntner Landeszei-
tung veröffentlichen. In Zusammenarbeit mit
der Kammer für Land- und Forstwirtschag in

Kärnten und nach Anhörung der Interessen-
vertretung der Gemeinden wurden für das
Jahr 2016 folgende durchschnittliche Kosten
(inkl. MwSt) ermittelt:
� Tiefgefrier-Rindersamen: 10,80 Euro
� Durchschnittlicher Leistungstarif für die

künstliche Besamung eines Rindes im
Umkreis von 5 km vom Sitz des Tierarz-
tes: 29 Euro

� Frischer Schweinesamen:
Pietrain (Fleischrasse): 6,10 Euro
Mutterlinien (Edelschwein, Landrasse):
12,10 Euro

„buckfast“-biene
Keine Bienenrasse im Sinne des Kärntner Bienenwirtschaftsgesetzes

durchschnittliche Kosten in der tierzucht für das Jahr 2016

V
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Der Entscheidung liegt folgender Sachver-

halt zu Grunde:

Mit Schreiben vom 16.07.2015 beantragte
die Bewilligungswerberin für die Errichtung
eines Wohn-Gartenhauses mit Carport eine
Einzelgenehmigung nach § 14 Abs. 5 Kärnt-
ner Bauordnung (K-BO). Gemäß dieser Norm
darf der Gemeinderat auf Antrag des Grund-
eigentümers die Wirkung des Flächenwid-
mungsplanes im Sinn des § 19 des Gemein-
deplanungsgesetzes 1995 für bestimmte
Grundflächen durch Bescheid ausschließen
und ein genau bezeichnetes Vorhaben raum-
ordnungsmäßig bewilligen, wenn dieses dem
örtlichen Entwicklungskonzept, sofern ein sol-
ches noch nicht erstellt wurde, den erkenn-

baren grundsätzlichen Planungsabsichten der
Gemeinde, nicht entgegensteht. Die Bewilli-
gung bedarf der Genehmigung durch die
Landesregierung. Der Gemeinderat hat die
Einzelbewilligung erteilt, die Landesregierung
diese in der Folge nach Durchführung eines
weiteren Ermittlungsverfahrens wiederum
versagt. Darauein brachte die Stadtgemeinde
eine vom Bürgermeister unterfertigte Be-
schwerde an das LVwG ein.

Rechtslage:

Gemäß § 106 Abs. 1 K-AGO ist die Gemeinde
Partei des aufsichtsbehördlichen Verfahrens
und hat das Recht, Beschwerde beim Ver-
waltungsgericht zu erheben. Sie ist Partei des
Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht und
hat das Recht, Revision beim Verwaltungsge-
richtshof und Beschwerde beim Verfassungs-
gerichtshof zu erheben. Gemäß Abs. 2 der zi-
tierten Norm hat die Parteienrechte jenes
Organ geltend zu machen, das den durch die
aufsichtsbehördlichen Maßnahmen betroffe-
nen Verwaltungsakt erlassen hat.

Erwägungen und Ergebnis des LVwG:

Der Antrag auf Ausschluss der Wirkung des
Flächenwidmungsplanes für die gegenständ-
liche Grundfläche wurde durch den Gemein-
derat befürwortet. Aus dem Sitzungsprotokoll
des Gemeinderates ist zu entnehmen, dass
dieser dem Antrag zugestimmt hat. Der
Bescheidentwurf wurde ordnungsgemäß „Für
den Gemeinderat“ durch den Bürgermeister
gefertigt. Dieser Beschluss samt Bescheid-

Das Landesverwaltungsgericht Kärnten (LVwG)
hat mit Beschluss vom 19.01.2017, KLVwG-
2425/3/2016, ausgesprochen, dass im Sinne des
§ 106 Abs. 2 Kärntner Allgemeine Gemeindeord-
nung (K-AGO) im aufsichtsbehördlichen Verfah-
ren die Parteienrechte jenes Gemeindeorgan
geltend zu machen hat, das den durch die auf-
sichtsbehördlichen Maßnahmen betroffenen
Verwaltungsakt erlassen hat. Kommt somit in
einem Verfahren dem Gemeinderat die Aufgabe
zu, den entsprechenden Verwaltungsakt zu
erlassen, hat eine etwaige Beschwerde an das
Verwaltungsgericht auch durch diesen zu
erfolgen.

Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichtes

das beschwerderecht an d
kommt dem Gemeinderat
Normen: § 106 K-AGO, § 14 Abs. 5 K-BO

Von mag. dr. damijan habernik, landesverwaltungsgericht Kärnten

Vi

Gemeindebund_blatt_03_2017:Layout 1  26.06.2017  16:30 Uhr  Seite 18



das Verwaltungsgericht
t zu

wurde somit vom Bürgermeister in seiner ei-
genen Behördenstellung erhoben (vgl. VwGH
03.10.1996, 96/06/0111). Da allerdings
§ 106 Abs. 2 K-AGO ausdrücklich normiert,
dass die Parteienrechte jenes Organ geltend
zu machen hat, das den durch die aufsichts-
behördlichen Maßnahmen betroffenen Ver-
waltungsakt erlassen hat und nachdem dies
gemäß § 14 Abs. 5 K-BO der Gemeinderat ist,
war im vorliegenden Fall der Bürgermeister
als Organ nicht zur Einbringung der Be-
schwerde befugt. Aus den dargelegten Grün-
den war die Beschwerde als unzulässig
zurückzuweisen.

entwurf wurde der Landesregierung zur auf-
sichtsbehördlichen Genehmigung übermittelt.
Diese erteilte die Genehmigung nicht. Die
dagegen erhobene Beschwerde an das LVwG
wurde durch den Bürgermeister der Stadtge-
meinde unterfertigt. Der Niederschrig der
Sitzung des Stadtrates ist zu entnehmen,
dass dieser ausführlich über den Verfahren-
stand informiert wurde. Der Bürgermeister hat
vorgeschlagen, das Rechtsmittel der Be-
schwerde einzubringen. Die an das Verwal-
tungsgericht gerichtete Beschwerde wurde
mit „Der Bürgermeister“ unterfertigt. Der Text
der Beschwerde wies kein anderes Gemein-
deorgan als Einschreiter auf.
Im gegenständlichen Verfahren kam dem Ge-
meinderat die Aufgabe zu, den durch die auf-
sichtsbehördlichen Maßnahmen betroffenen
Verwaltungsakt zu erlassen. Sohin hat auch
eine etwaige Beschwerde an das Verwal-
tungsgericht durch diesen zu erfolgen. Die
Beschwerde wurde jedoch ausschließlich
vom Bürgermeister unterfertigt. Auch aus
dem Text der Beschwerde ist nicht zu ent-
nehmen, dass diese auf einem Beschluss des
Gemeinderates gründet. Im Gegenteil kann
auf Grundlage der Sitzungsniederschrig des
Stadtrates festgehalten werden, dass dieser
ausschließlich durch den Bürgermeister über
die Beschwerde informiert wurde. Eine Ein-
bindung des Gemeinderates hat nicht statt-
gefunden.
Es ist sohin nicht ersichtlich, dass das einge-
brachte Rechtsmittel auf einer Willensbildung
im Gemeinderat beruht. Die Beschwerde

Vii
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Verwaltungen haben in ihrem Verant-
wortungsbereich und in ihrem Aufga-
benbereich immer die Prinzipien der

Wirtschaglichkeit, Zweckmäßigkeit und Spar-
samkeit zu erfüllen.
Die Straßenbauabteilung des Landes Kärnten
unterlag ab Mitte 2009 (erste Finanzkrise) in-
sofern besonderen Herausforderungen, als
dass die vorhandenen Budgetmittel während
des laufenden Haushaltsjahres drastisch ge-
kürzt wurden.
In weiterer Folge verschärge sich die Situation
durch die bekannten Hagungen im Zusam-
menhang mit der Hypo-Alpe-Adria. In diesen
finanziell schwierigen Jahren bis heute be-
währte sich die Tatsache, dass zwei bis drei
Jahre zuvor bereits versucht und begonnen
wurde, vorhandene Mittel noch effizienter als
bisher einzusetzen. Exemplarisch dürfen
hierzu folgende Bespiele genannt werden.

durchfräsmethode
Ab 2007 wurde bei Pilotprojekten bei Stra-
ßenbauvorhaben versucht, den vorhandenen
Untergrund in die Sanierung des Straßen-
oberbaus miteinzubinden, d.h. der vorhan-
dene kaputte Asphalt wurde mit ca. 20 cm
Frostkoffer aufgefräst, durchgemischt und ein-
gebaut, eventuell mit einer zusätzlichen
Schüttlage verbessert. So gelang es, an Stelle
eines Vollausbaues eine generelle Sanierung
durchzuführen und die Kosten von ca.
500.000,– bis 600.000,– Euro pro km auf ca.
300.000,– Euro zu reduzieren.
Die heutigen Erfahrungswerte zeigen, dass
diese Sanierungsmeiode auch bei vorher
nicht angedachten schlechten Straßenstücken
funktioniert.

Bis heute wurden ca. 80 km Landesstraßen
auf diese Art und Weise saniert – mit besten
Erfahrungen. Kostenersparnis bis dato ca. 20
bis 25 Millionen Euro.

reduzierung Fuhrpark
Bis 2007/2008 hatte die Kärntner Straßen-
bauabteilung 150 LKW’s und Unimog’s. Es
wurde das System insofern umgestellt, als
dass Räumrouten optimiert wurden und auch
private Frächter eingesetzt werden, welche
die Spitzenabdeckungen des Winterdienstes
übernehmen.

Aktuell hat die Abteilung elf Frächter und 24
Großgeräte konnten in Summe eingespart
werden.

Ersparnis in der Erstanschaffung ca. 7 Millio-
nen Euro. Hinzu kommt der jährliche Wegfall
von Personalkosten, Reparaturen, Diesel, etc.

standortoptimierungen
Es wurde der eigene Brückenbauhof in ein
bestehendes Straßenbauamt (Baubezirks-
bauamt) implementiert. Der freiwerdende
Brückenbauhof konnte in weiterer Folge vom
Agrarbauhof des Landes verwendet werden,
wodurch sich das Land ca. 70.000,– Euro Kos-
ten Fremdmiete pro Jahr erspart.
Durch die Zusammenlegung von Wasserbau-
hof und Wasserbauverwaltung in einer Region
mit einer Straßenmeisterei wurde aus drei
Standorten einer gemacht.
Sanierungskosten in der Größenordnung von
ca. einer Million Euro konnten gespart werden.
Durch die Konzentrierung auf einen Standort
wurde es auch möglich, dass Geräte gemein-

effizienter straßenbau bzw. s
der Prämisse knapper finanzi
von di Volker bidmon
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straßenerhaltung unter
zieller mittel

an Stelle von Betonbauten einzusetzen. Die
Bau- und Erhaltungskosten werden dadurch
pro Objekt massiv reduziert. Neben der
Ersparnis bei der Errichtung werden auch lau-
fende Erhaltungskosten reduziert. Konse-
quenter Einsatz von alternativen Baumeio-
den bei Stützkonstruktionen (bewährte Erde,
Steinschlichtungen etc.) anstelle von Beton-
mauern spart Bau-und Erhaltungskosten.

Kooperationen
Durch die ständige Kooperation mit ASFINAG,
Wasserbauhof, Agrarbauhof zur gemeinsa-
men Nutzung von Geräten werden erhebliche
Kosten eingespart.

Mit den Gemeinden werden dort, wo möglich,
Salzsilos mit gemeinsamer Nutzung errichtet.
Neben der Kostenersparnis ergeben sich
durch solche Kooperationen auch Synergien in
anderen Bereichen, die genutzt werden kön-
nen.

Dass die aufgezählten Einsparmaßnahmen
auch erfolgreich waren, zeigt, dass der Stra-
ßenzustand in den Güteklassen eins bis fünf
trotz Halbierung des Baubudgets im genann-
ten Zeitraum gehalten werden konnte. Es hat
sich ausgezahlt, dass „jeder freigewordene
Euro“ für die Sraßensanierung eingesetzt
wurde.
Für die Mitarbeiter der Straßenbauabteilung
stellen die erschwerten finanziellen Rahmen-
bedingungen selbstverständlich eine große
Herausforderung dar. Das Bemühen, im Sinne
des Landes und der Bevölkerung die übertra-
genen Aufgaben abzuarbeiten, stärkt auch
den Teamgeist in schwierigen Situationen.

sam angeschah wurden. Inzwischen benut-
zen Wasserbauhof und Straßenverwaltung
ausgewählte Geräte gemeinsam (Bagger,
LKW etc).

Zwei weitere Straßenmeistereien mit ca.
150 km Streckenlänge wurden auf die umlie-
genden Straßenmeistereien aufgeteilt – dar-
aus ergeben sich Personal- und Maschinen-
synergieeffekte.

anschaffung von Gebrauchtmaschinen
Vor allem Baugeräte wurden als Vorführgeräte
angeschah – wie etwa Bagger, Schlamm-
saugwagen etc. Durch diese Maßnahmen
konnten Anschaffungskostenvorteile von
ca. 0,5 Millionen Euro lukriert werden.

Optimierter mähbetrieb
Flächendeckend gibt es seit 2010 die Vorgabe
mit Front- und Seitenmäher auf einem Uni-
mog zu mähen. Ein Unimog mit zwei Mitar-
beitern pro Meisterei kann dadurch andere
notwendige Arbeiten übernehmen. Pro Mei-
sterei ergibt das pro Jahr einen Kostenvorteil
von ca. 50.000,– Euro – dies wiederum spart
Personal- und Gerätekosten.
Eine buchhalterische Kostenersparnis von
ca. 500.000,– bis 700.000,– Euro pro Jahr
wird dadurch erzielt.
Der Mähbetrieb ist eine sehr verschleißtrei-
bende Arbeit, die Lebensdauer der Geräte ist
nicht dafür angesetzt und wird dadurch er-
heblich verlängert.

sonderbauwerke/brücken/mauern
Bei Sanierungsarbeiten, vor allem bei kleinen
Brücken, wird angestrebt, Stahlrohrdurchlässe
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mit Mai 2018 wird das österreichi-
sche Datenschutzgesetz durch eine
unionsweite Regelung ersetzt. Die

Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aueebung der
RL 95/46/EG (datenschutz-grundverord-
nung), ABl. L 2016/119, 1, ist am 25. Mai
2016 in Krag getreten und gilt in allen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union ab 25.
mai 2018. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen
auch die notwendigen innerstaatlichen An-
passungen an die Datenschutz-Grundverord-
nung erfolgen. In Österreich ersetzt die Da-
tenschutz-Grundverordnung das
Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl
I 1999/165, zuletzt in der Fassung BGBl. I
2015/132. Einzelne Bereiche, in denen die
Verordnung dem nationalen Gesetzgeber
Spielräume offenlässt (sog. „Öffnungsklau-

seln“), werden in einem neuen Datenschutz-
gesetz geregelt. Auf dieser Grundlage wurde
am 12. Mai 2017 im Rahmen des Daten-
schutz-Anpassungsgesetzes 2018 ein Daten-
schutzgesetz – DSG zur Begutachtung vers-
endet.1 Entsprechend dem Ministerialentwurf
soll die Kompetenz zur Regelung des Daten-
schutzes nunmehr gänzlich auf den Bund
übergehen. Materienspezifische datenschutz-
rechtliche Regelungen auch auf Landesebene2

sind weiterhin zulässig.3

Im Folgenden soll die neue Rolle des daten-
schutzbeauKragten auf Gemeindeebene, der
ab Mai 2018 verpflichtend zu benennen ist, im
Überblick dargestellt werden.

1. Verpflichtung zur benennung eines
datenschutzbeauftragten
Der 4. Abschnitt der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) regelt den Datenschutz-
beaugragten. Die Verpflichtung zur Bereit-
stellung eines Datenschutzbeaugragten ist
nicht generell vorgesehen, sondern trih nur
bestimmte Stellen, sonstige Stellen können
freiwillig einen Datenschutzbeaugragten ein-
richten. Gemäß Art. 37 DSGVO hat – neben
anderen – jedenfalls jede Behörde oder öf-
fentliche Stelle einen Datenschutzbeaugrag-
ten zu benennen. Ab 25. Mai 2018 haben
damit ua. der Bund, das Land und die Be-
zirkshauptmannschagen, aber auch jede Ge-
meinde einen Datenschutzbeaugragten zu
nominieren.

2. Voraussetzungen für die benennung
und stellung
Wer zum Datenschutzbeaugragten ernannt

Verpflichtende benennung ein
datenschutzbeauftragten ab m
von mag. michaela Wegscheider
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ines
b mai 2018

DSGVO überdies zulässig, dass für mehrere
solcher Behörden oder Stellen unter Berück-
sichtigung ihrer Organisationsstruktur und ih-
rer Größe ein gemeinsamer datenschutzbe-
auKragter benannt wird. Dies hat den Vorteil,
Interessenskonflikte, die bei der Benennung
eines Mitarbeiters einer kleineren Organisati-
onseinheit – wie sie in vielen Gemeinden vor-
liegt – als Datenschutzbeaugragten entstehen
könnten, zu vermeiden. So normiert Art. 38
Abs. 6 DSGVO, dass der Datenschutzbeauf-
tragte andere aufgaben und pflichten wahr-
nehmen kann, der Verantwortliche aber si-
cherstellen muss, dass derartige Aufgaben
und Pflichten nicht zu einem interessens-
konflikt führen. Ein solcher Interessenskonflikt
würde wohl vorliegen, wenn der Daten-
schutzbeaugragte als Mitarbeiter gleichzeitig
auch über Entscheidungskompetenzen hin-
sichtlich der Verarbeitung personenbezogener
Daten verfügt und „in der Anwendung der
von der DSGVO erfassten Daten tätig“ ist.8

Jene Mitarbeiter, die daher im Rahmen ihrer
Kompetenzen Datenanwendungen nutzen
und personenbezogene Daten in Datenan-
wendungen eingeben, dürgen für die Tätigkeit
als Datenschutzbeaugragter aufgrund des In-
teressenskonfliktes ausscheiden. Denkbar
wäre auf Gemeindeebene daher, an zentraler
Stelle eine oder mehrere Personen bereitzu-
stellen, die von den einzelnen Gemeinden als
(externer) Datenschutzbeaugragter benannt
werden können.9

Der Datenschutzbeaugragte ist bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben an keine weisungen
gebunden und darf vom Verantwortlichen we-
gen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht ab-
berufen oder benachteiligt werden (Art. 38
Abs. 3 DSGVO). Der Ministerialentwurf zum

werden kann, wird in der Datenschutz-Grund-
verordnung weitestgehend dem Verantwort-
lichen oder Augragsverarbeiter5, 6, im Kon-
kreten damit der jeweiligen Behörde, also
etwa der Gemeinde selbst, überlassen. Art. 37
Abs. 5 DSGVO sieht lediglich vor, dass der Da-
tenschutzbeaugragte auf Grundlage seiner
beruflichen Qualifikation und insbesondere
des fachwissens benannt wird, das er auf
dem Gebiet des Datenschutzrechts und der
Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der
Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der
durch die DSGVO übertragenen Aufgaben.
Die Art-29-Datenschutzgruppe, ein unab-
hängiges Gremium aus Experten von natio-
nalen Kontrollstellen zur Beratung der EU-
Kommission, sieht die notwendige fachliche
Expertise – mE schon aus der eigenen Rolle
heraus – sehr weitgehend: Demnach sind
Kenntnisse des nationalen und unionsrechtli-
chen Datenschutzrechts, ein tiefgreifendes
Verständnis der DSGVO, die Kenntnisse des
Verwaltungsrechts, der Organisation des Ver-
antwortlichen, ein ausreichendes Verständnis
der Verarbeitungsvorgänge und der Informa-
tionssysteme und der Datensicherheits- und
Datenschutzbedürfnisse des Verantwortlichen
notwendig.7 Dieses Fachwissen wird im Detail
jedoch sicher erst im Rahmen der Tätigkeit er-
worben werden können und nicht in diesem
Umfang Bestellvoraussetzung sein (können).

Der Datenschutzbeaugragte kann ein mitar-
beiter der jeweiligen Gemeinde sein oder
seine Aufgaben auf Grundlage eines Dienst-
leistungsvertrages erfüllen (Art. 37 Abs. 6
DSGVO). Zulässig wäre daher auch die Be-
nennung einer externen person als Daten-
schutzbeaugragter. Bei Behörden oder öf-
fentlichen Stellen ist gemäß Art. 37 Abs. 3

Xi
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neuen Datenschutzgesetz sieht vor, dass der
Datenschutzbeaugragte im öffentlichen Be-
reich in Ausübung seiner Aufgaben auf
Grundlage des Art. 20 Abs. 2 Z 8 B-VG wei-
sungsfrei ist. Das oberste Organ hat entspre-
chend Art. 20 Abs. 2 B-VG das Recht, sich
über die Gegenstände der Geschägsführung
beim Datenschutzbeaugragten im öffentlichen
Bereich zu unterrichten. Dem ist vom Daten-
schutzbeaugragten nur insoweit zu entspre-
chen, als dies nicht der Unabhängigkeit des
Datenschutzbeaugragten im Sinne von Art.
38 Abs. 3 DSGVO widerspricht (§ 5 des Be-
gutachtungsentwurfes zum DSG).

Der Datenschutzbeaugragte berichtet über
die Erfüllung seiner Aufgaben unmittelbar der
„höchsten managementebene“ des Verant-
wortlichen (Art. 38 Abs. 3 DSGVO). Wer in der
öffentlichen Verwaltung die „höchste Ma-
nagementebene“ darstellt, ist in der Literatur
noch nicht abschließend geklärt. König geht
davon aus, dass die Berichtspflicht damit an
den Minister, Bürgermeister oder Landes-
hauptmann erfolgt.10 Ob tatsächlich die ober-
sten Organe damit gemeint sind11 oder die
Berichtspflicht an den jeweiligen Leiter des in-
neren Dienstes geht, ist daher nicht klar. Das
Deutsche Bundesdatenschutzgesetz, welches
bereits bisher einen Datenschutzbeaugrag-
ten für die öffentliche Verwaltung kennt und
auch bei Erarbeitung der DSGVO großen Wert
auf den Datenschutzbeaugragten gelegt hat,12

geht nach § 4f Abs. 3 davon aus, dass der Be-
augragte für den Datenschutz dem Leiter der
öffentlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen
ist und sich mit diesem abstimmt13.

Der Verantwortliche stellt sicher, dass der Da-
tenschutzbeaugragte ordnungsgemäß und
frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbe-
zogener Daten zusammenhängenden Fragen
eingebunden wird (Art. 38 Abs. 1 DSGVO). Er
unterstützt den Datenschutzbeaugragten bei
der erfüllung seiner aufgaben, indem die für
die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen
Ressourcen14 und der Zugang zu personen-
bezogenen Daten und Verarbeitungsvorgän-

gen sowie die zur Erhaltung seines Fachwis-
sens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung
gestellt werden (Art. 38 Abs. 2 DSGVO).

Der Datenschutzbeaugragte ist – unbescha-
det sonstiger Verschwiegenheitspflichten –
bei der Erfüllung seiner Aufgaben zur Ge-
heimhaltung verpflichtet. Dies gilt auch für die
für ihn tätigen Personen. Die geheimhal-
tungspflicht umfasst insbesondere die Identi-
tät der betroffenen Personen, die sich an ihn
gewandt haben, sowie die Umstände, die
Rückschlüsse auf diese Personen zulassen,
es sei denn, es erfolgte eine ausdrückliche
Entbindung von der Verschwiegenheit durch
die betroffene Personen. Der Datenschutzbe-
augragte und die für ihn tätigen Personen
dürfen die zugänglich gemachten Informatio-
nen ausschließlich für die Erfüllung der Auf-
gaben verwenden und sind auch nach Ende
ihrer Tätigkeit zur Geheimhaltung verpflichtet
(§ 4 Abs. 1 des Begutachtungsentwurfes zum
DSG). Um Umgehungsmöglichkeiten zu ver-
meiden, sieht § 4 Abs. 2 des Begutachtungs-
entwurfes zum DSG vor, dass dem Daten-
schutzbeaugragten, wenn er Kenntnis von
Daten von einer seiner Kontrolle unterliegen-
den Stelle erhält, für die ein gesetzliches Aus-
sageverweigerungsrecht besteht, auch ein
entsprechendes aussageverweigerungsrecht
zukommt. Das Aussageverweigerungsrecht
ist dabei auf jenen Umfang begrenzt, in dem
die Person, der das Recht eigentlich zukommt,
davon Gebrauch gemacht hat. Im Umfang des
Aussageverweigerungsrechts unterliegen
auch die Akten oder andere Schrigstücke des
Datenschutzbeaugragten einem Sicherstel-
lungs- und Beschlagnahmeverbot.

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeaugrag-
ten sind zu veröffentlichen und auch der Da-
tenschutzbehörde mitzuteilen (Art. 37 Abs. 7
DSGVO).

Die DSGVO sieht eine geldbuße in Höhe von
bis zu zehn Millionen Euro oder zwei Prozent
des weltweit erzielten Jahresumsatzes vor,
wird gegen die Verpflichtungen im Zusam-
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menhang mit dem Datenschutzbeaugragten
verstoßen. Im Begutachtungsentwurf zum
DSG wurde jedoch von der in Art. 83 Abs. 7
DSGVO enialtenen Ermächtigung Gebrauch
gemacht und Behörden und öffentliche Stel-
len von der Verhängung von Geldbußen aus-
genommen. Gegen diese können demnach
keine Geldstrafen verhängt werden (§ 19 Abs.
5 des Begutachtungsentwurfes zum DSG).

4. aufgaben des datenschutzbeauftragten
Die Aufgaben des Datenschutzbeaugragten
werden in Art. 39 DSGVO als Mindeststandard
an Aufgaben („zumindest“) geregelt. Hierzu
zählen demnach:
• die unterrichtung und beratung des Ver-

antwortlichen und deren Beschägigten, also
der Gemeinde und der Gemeindemitarbei-
ter, die Verarbeitungen durchführen, hin-
sichtlich ihrer Pflichten nach der DSGVO
und nach sonstigen Datenschutz-Vor-
schrigen der Union oder Österreichs;

• die Überwachung der Einhaltung dieser
Verordnung, anderer Datenschutzvor-
schrigen der Union oder Österreichs sowie
– besteht eine solche – der Strategien der
Gemeinde für den Schutz personenbezo-
gener Daten einschließlich der Zuweisung
von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung
und Schulung der an den Verarbeitungs-
vorgängen beteiligten Mitarbeiter und der
diesbezüglichen Überprüfungen; dies um-
fasst beispielsweise die regelmäßige Prü-
fung datenschutzrelevanter Prozesse, von
IT-Systemen, Verarbeitungen, Weisungen
und Erlässe sowie von technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen, Verträgen
oder Förderrichtlinien oder allgemeinen
Maßnahmen zur Erfüllbarkeit von Betroffe-
nenrechten oder Dokumentationen;

• die beratung auf Anfrage einer zuständigen
Stelle der Gemeinde im Zusammenhang
mit der Datenschutz-Folgenabschätzung
und Überwachung ihrer Durchführung;

• die zusammenarbeit mit der Datenschutz-
behörde;

• die Tätigkeit als anlaufstelle für die Daten-
schutzbehörde in mit der Verarbeitung zu-

sammenhängenden Fragen und gegebe-
nenfalls die Beratung zu allen sonstigen Fra-
gen.

Die verantwortlichkeit für die Einhaltung der
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung
bleibt beim Verantwortlichen, also bei der Ge-
meinde selbst, und geht nicht auf den Daten-
schutzbeaugragten über.

1 322/ME XXV. GP,
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_003
22/index.shtml.

2 Bspw. Regelungen, welche Daten im Rahmen der Vollzie-
hung bestimmter Gesetze verwendet werden dürfen, wann
diese zu löschen sind und wem die Daten übermittelt wer-
den können.

3 Landes-Datenschutzregelungen finden sich derzeit im
3. Abschnitt des Kärntner Informations- und Statistikgeset-
zes – K-ISG, LGBl. 2005/70. Hierbei wird weitestgehend
auf das Datenschutzgesetz 2000 verwiesen. Mit Inkragtre-
ten des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018 würden
diese gänzlich entfallen.

4 Art. 4 Z 7 DSGVO; Verantwortlicher ist die natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
entscheidet (bisher: „Augraggeber“).

5 Art. 4 Z 8 DSGVO; Augragsverarbeiter ist die natürliche
oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Augrag des Verant-
wortlichen verarbeitet.

6 Da in diesem Beitrag die Einrichtung des Datenschutzbe-
augragten bei der Gemeinde behandelt wird und diese zu
meist als Verantwortlicher augritt, wird im Folgenden nur
mehr auf den Verantwortlichen und nicht den Augragsver-
arbeiter eingegangen.

7 Art-29-Datenschutzgruppe, WP 243, 11.
8 Lachmayer, Datenschutzrechtliche Herausforderungen für

die öffentliche Verwaltung, Österreichische Verwaltungswis-
senschagliche Blätter 1/2017, 2 (5).

9 König, Der Datenschutzbeaugragte, in Knyrim (Hrsg.),
Datenschutz-Grundverordnung 231 (237).

10 König, Der Datenschutzbeaugragte 238.
11 Auf Gemeindeebene nach § 34 Abs. 1 K-AGO wohl der Ge-

meinderat.
12 Maier/Ossoinig, Betriebliche und behördliche Datenschutz-

beaugragte, in Roßnagel (Hrsg.), Europäische Datenschutz-
Grundverordnung Rz 338.

13 Vgl. auch § 4g Bundesdatenschutzgesetz.
14 Bspw. Räumlichkeiten, Büromaterial, Sachmittel, IT-Infra-

struktur, Fachliteratur, ggf. Hilfskräge.
15 Hierzu zählen bspw. interne Erlässe zu Datenschutz und

Datensicherheit.
16 Horn, Die neue Rolle des Datenschutzbeaugragten nach der

DS-GVO, jusIT 2016, 195 (196).
17 Bei bestimmten Formen der Datenverwendung, die auf-

grund der Art, des Umfangs, der Umstände und der
Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen haben,
etwa bei der umfangreiche Verarbeitung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten (bisher „sensibler Daten“
– etwa Gesundheitsdaten) oder strafrechtlich relevanter
Daten, ist küngig eine Datenschutz-Folgenabschätzung
durchzuführen. Im Rahmen dieser Datenschutz-Folgenab-
schätzung ist ua. zu bewerten, wie weit ein Risiko für die
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen besteht
und es sind die geplanten Abhilfemaßnahmen für die Be-
wältigung dieses Risikos darzustellen. Bei hohem Risiko ist
die Datenschutzbehörde zu konsultieren. Die Datenschutz-
Folgenabschätzung ersetzt küngig die Meldung an das Da-
tenverarbeitungsregister.
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Gesetz vom 2. Februar 2017,
mit demdie KärntnerAllgemei-
ne Gemeindeordnung und das
Kärntner Bezügegesetz 1997
geändert werden , LGBl. Nr.
7/2017

Kundmachung der Landesre-
gierung vom 21. Februar 2017,
Zl. 01-VD-LG-1788/1-2017,
über die Wiederverlautbarung
des Kärntner Straßengesetzes
1991, LGBl. Nr. 8/2017

Gesetz vom 9. März 2017, mit
dem das Kärntner Objektivie-
rungsgesetz geändert wird,
LGBl. Nr. 9/2017
Mit dieser Novelle wurden im
KärntnerObjektivierungsgesetz
– K-OG redaktionelle und in-
haltliche Anpassungen vorge-
nommen, um den Anforderun-
gen der Praxis zu entsprechen
und ein effektives und effizien-
tes Vorgehen bei der Objekti-
vierung in der Landeskranken-
anstalten-Betriebsgesellschaft
– KABEGvorzusehen. Zu diesem
Zweck wurde der 4. Abschnitt
des K-OG gänzlich neu gefasst.
Daneben sollte durch Verein-
heitlichung derTerminologie und
durch redaktionelle Bereinigung
mehr Übersichtlichkeit erzielt
werden.

Verordnung der Landesregie-
rungvom21.März 2017, Zl. 10-
VAG-1/96-2016, mit der die
Tierseuchenfondsbeiträge für
das Jahr2017undderZeitpunkt
ihrer Einhebung festgesetzt
werden, LGBl. Nr. 10/2017

Verordnung der Kärntner Lan-
desregierungvom4.April 2017,
Zl. 01-PW-2758/3-2017, über

die Festsetzung der Aufwer-
tungszahl für das Kalenderjahr
2017, LGBl. Nr. 11/2017

Verordnung der Kärntner Lan-
desregierungvom4.April 2017,
Zl. 03-ALL-112/4-2017, über
die Anpassung von Beträgen
nach demKärntner Gemeinde-
bedienstetengesetz, demKärnt-
ner Gemeindevertragsbedien-
stetengesetz, demKärntnerGe-
meindemitarbeiterinnengesetz
und demKärntner Stadtbeam-
tengesetz (Kärntner Gemein-
de-Betragsanpassungs-VO
2017). LGBl. Nr. 12/2017

Gesetz vom 9. März 2017, mit
demdas Kärntner Fischereige-
setz geändert wird, LGBl. Nr.
13/2017
Nach geltendem Recht sind
Fischzuchtbetriebe und -anlagen
vom Kärntner Fischereigesetz
ausgenommen. Zu beachten ist
jedoch, dass dieMitgliedstaaten
nach der Verordnung (EG) Nr.
708/2007 des Rates vom 11.
Juni 2007 über die Verwendung
nicht heimischer und gebiets-
fremderArten in derAquakultur,
ABl. Nr. L 168/1 vom28. 6. 2007,
die für die Kontrolle der Einhal-
tung dieserVerordnung zustän-
dige Behörde zu benennen ha-
ben. Nach dem Kärntner Fi-
schereirecht soll die Landesre-
gierung zuständige Behörde
sein. Nach Art. 6 dieser Verord-
nung hat jeder Aquakulturbe-
treiber, der beabsichtigt, nicht
heimische Arten einzuführen
oder gebietsfremde Arten um-
zusiedeln, bei der zuständigen
Behörde des Aufnahmemit-
gliedstaates einen Antrag auf
Genehmigung zu stellen. Grund-

sätzlich soll Vorsorge dafür ge-
troffen werden, dass alle Maß-
nahmen gesetztwerden, damit
negative Auswirkungen auf die
Artenvielfalt, die Ökosysteme
und negative biologischeWech-
selwirkungen einschließlich ge-
netischer Veränderungen mit
heimischen Populationen ver-
hindert und dieAusbreitung von
Nichtzielarten sowie negative
Auswirkungen auf natürliche
Lebensräume begrenztwerden.
Die Vorgaben der Verordnung
(EU) Nr. 1143/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des
Rates vom 22. Oktober 2014
über die Prävention und das
Management der Einbringung
und Ausbreitung invasiver ge-
bietsfremderArten,ABl. Nr. L 317
vom 4. November 2014, S. 35,
müssen durch Festlegung der
dafür zuständigen Behörde und
Implementierung einer Strafbe-
stimmung erfülltwerden (Art. 24
Abs. 2 und Art. 30). § 12 Abs. 3
enthält eine Genehmigungsre-
gelung für dieAusübung derTä-
tigkeit als Fischereiverwalter.
Die Dienstleistungs-Richtlinie
2006/123/EG der EU ist inner-
staatlich umzusetzen. Sie ver-
folgt die Beseitigung der Be-
schränkungen der Niederlas-
sungsfreiheit von Dienstlei-
stungserbringern in den Mit-
gliedstaaten und die Beseiti-
gung der Beschränkungen des
freien Dienstleistungsverkehrs
zwischen den Mitgliedstaaten.
Im Licht des Gemeinschafts-
rechtswird das Genehmigungs-
erfordernis unverhältnismäßig
sein, da die Bezirksverwal-
tungsbehörde ausschließlich die
Voraussetzungen des § 12 Abs.
1 (volle Handlungsfähigkeit und

Innehaben einer Jahresfischer-
karte) überprüft, und mit einer
Anzeige an die Behörde bei Auf-
nahme der Tätigkeit als Fische-
reiverwalter und derMöglichkeit
der Behörde, bei Nichtvorliegen
derVoraussetzungen dieweite-
re Tätigkeit als Fischereiverwal-
ter zu untersagen, das Auslan-
gen gefundenwerden kann. Das
Genehmigungserfordernis soll
daher in Zukunft durch ein An-
zeigemodell ersetzt werden.
Aufgrund einer Anregung der
Volksanwaltschaft und vor dem
Hintergrund der Prinzipien der
UN-Konvention über die Rechte
vonMenschenmit Behinderun-
gen, die vonÖsterreich ratifiziert
wurde, soll Menschen mit Be-
hinderung das Fischen ermög-
licht werden. Studien belegen,
dass Angeln wesentlich zur In-
tegration vonMenschenmit Be-
hinderung beitragen kann. Aus
diesen Gründen soll Personen,
die aufgrund einer Behinderung
die fachliche Eignung für die
Ausübung des Fischfanges nicht
aufweisen, die Ausübung des
Fischfanges ohne Jahresfi-
scherkarte (Fischergastkarte) in
Begleitung einer voll hand-
lungsfähigenPerson, die Inhaber
einer gültigen Jahresfischerkar-
te oder Fischergastkarte und ei-
nes Fischereierlaubnisscheines
ist, ermöglicht werden, wenn
sie selbst einen Fischereierlaub-
nisschein besitzen. Die Bestel-
lungsvoraussetzungen für Fi-
schereiaufsichtsorgane sollen
um eine – für Aufsichtsorgane
übliche – Verlässlichkeitsprü-
fung erweitert werden.

Verordnung des Landeshaupt-
mannes vom 20. April 2017, Zl.

aus dem landesgese
vom 27. Feber 2017 bis 2. Juni 2017
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08-LL-114/2010 (048/2017),
mit der die Kärntner Verbren-
nungsverbot-Ausnahmeverord-
nung 2011 - K-VvAV 2011 geän-
dert wird, LGBl. Nr. 14/2017

Gesetz vom 20. April 2017, mit
demdie Kärntner Landesverfas-
sung und die Geschäftsordnung
des Kärntner Landtages geän-
dert, das Gesetz über die Ab-
wicklung des Fonds „Sonderver-
mögenKärnten“ und dieAufhe-
bung des Gesetzes über den
Fonds „Sondervermögen Kärn-
ten“ erlassen sowie das Gesetz
über die Kärntner Beteiligungs-
verwaltung, dasGesetz,mit dem
dieAuflösung derKärntner Lan-
desholding geregelt und das
Kärntner Landesholding-Gesetz
aufgehobenwird, unddasKärnt-
nerAusgleichszahlungs-Fonds-
Gesetz geändert werden, LGBl.
Nr. 15/2017
Das Sammelgesetz beinhaltet
legislative Maßnahmen im Ge-
samtgefüge des Kärntner Bei-
trags zur Lösung der HYPO/
HETA-Haftungsfrage. Der Vor-
stand des öffentlich-rechtlichen
Fonds „Sondervermögen Kärn-
ten“ wird zur Auflösung der Ver-
anlagung des Kernvermögens
entsprechend dermit dem Bund
akkordiertenVorgangsweise ver-
pflichtet. Ferner besteht ab
25. April 2017 ein geeigneter
rechtlicher Rahmen zurAbwick-
lung des Fonds, nunmehr „Son-
dervermögen Kärnten in Ab-
wicklung“, gemäß den Grund-
sätzen der Gläubigergleichbe-
handlung und der Transparenz.
Das Gesetz über den Fonds wird
mitWirkung vom 1. August 2017
aufgehoben. In der Folge wird
die „Nachtragsverteilungsmas-

se“ als zweckgebundene öffent-
lich-rechtlicheVermögensmasse
mit der Aufgabe betraut sein,
zum Zweck der Nachtragsver-
teilung in die restlichen Vermö-
genspositionen des bisherigen
Fonds einschließlich seiner strit-
tigenVerbindlichkeiten einzutre-
ten. Deren Vertretung und Ver-
waltungwird die Anstalt „Kärnt-
ner Beteiligungsverwaltung“ in
einemeigenen abgegrenztenVer-
rechnungskreis wahrnehmen.

VerordnungderLandesregierung
vom 2. Mai 2017, Zl. 02-WuS-
3/3-2017,mit derdas höchstzu-
lässige Jahreseinkommen (Fa-
milieneinkommen) gemäßAnla-
ge I des Kärntner Wohnbauför-
derungsgesetzes 1997, LGBl. Nr.
60/1997, valorisiert wir, LGBl.
Nr. 16/2017

VerordnungderLandesregierung
vom 2. Mai 2017, Zl. 01-PW-
4973/7-2017, über die Anpas-
sung der Bezüge nach dem
Kärntner Bezügegesetz 1997,
LGBl. Nr. 17/2017

Gesetz vom 20. April 2017, mit
dem das Kärntner Vergabe-
rechtsschutzgesetz 2014 geän-
dert wird, LGBl. Nr. 18/2017
Durch die sog. Konzessionsricht-
linie 2014/23/EU (Richtlinie
2014/23/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 über die Kon-
zessionsvergabe, ABl. Nr. L 94
vom28. 03. 2014, S. 1)wurde un-
ter anderemderGeltungsbereich
der Rechtsmittelrichtlinien der
Union auf Dienstleistungskon-
zessionen erstreckt. UnterDienst-
leistungskonzessionen im Sinn
des Vergaberechts sind entgelt-
liche schriftlicheVerträge zu ver-

stehen, mit denen ein Auftrag-
geber ein oder mehrere Unter-
nehmer zur Erbringung von an-
deren Dienstleistungen als Bau-
leistungen verpflichtet,wobei die
Gegenleistung entweder nur im
Recht zur Verwertung der ver-
tragsgegenständlichen Dienst-
leistungen („Bewirtschaftungs-
recht“) oder in diesem Recht zu-
züglich einer Zahlung bestehen
kann (vgl. Art. 5 Z 1 lit. b der
Richtlinie). Wesentliches Merk-
mal der Dienstleistungskonzes-
sion ist die Einräumung eines
Nutzungsrechts an derDienstlei-
stung und die damit einherge-
hende überwiegendeÜbernahme
des diesbezüglichenwirtschaftli-
chen Risikos. Die Vergabe von
Dienstleistungskonzessionenwar
bislang vomGeltungsbereich des
Kärntner Vergaberechtsschutz-
gesetzes 2014 ausgenommen
(vgl. § 1 Abs. 2). Materiell-recht-
lich, d.h. bezüglich des Vergabe-
verfahrens, waren nur das Pri-
märrecht der Union (insbeson-
dere die Grundfreiheiten, dasDis-
kriminierungsverbot und dasvom
EuGH daraus abgeleitete Trans-
parenzprinzip) sowie – nachMaß-
gabe des § 11 BVergG 2006– teil-
weise dasBundesvergaberecht zu
beachten. Die Umsetzung der
Konzessionsrichtlinie für den
Gang desVergabeverfahrens soll
in einem eigenen Bundesverga-
begesetz über die Vergabe von
Konzessionen erfolgen. Dieses
wird sowohl die bislang vom
BVergG 2006 erfasste Vergabe
von Baukonzessionen regeln als
auch jene von Dienstleistungs-
konzessionen. Da hinsichtlich des
Bundesvergabegesetzes über die
Vergabe von Konzessionen nicht
absehbar ist, wannmit einer Be-

schlussfassung zu rechnen ist,
soll mit dieser Novelle kurzfri-
stig klargestellt werden, dass im
Bereich des Landes Kärnten das
Kärntner Vergaberechtsschutz-
gesetz 2014 der Nachprüfung
von Dienstleistungskonzessio-
nen durch das Landesverwal-
tungsgericht nicht entgegensteht.

VerordnungderLandesregierung
vom 2. Mai 2017, Zl. 01-PW-
4977/3-2017, über die Anpas-
sung von Beträgen nach dem
Kärntner Dienstrechtsgesetz
1994, demKärntner Landesver-
tragsbedienstetengesetz 1994
und dem Kärntner Landesver-
waltungsgerichtsgesetz (Be-
tragsanpassungs-VO), LGBl. Nr.
19/2017

Verordnung des Landeshaupt-
mannesvom23.Mai 2017, Zl. 07-
V-SFAL-40/9-2017, mit der ein
zeitlich befristetes Schifffahrts-
verbot für einen Teil des Wör-
thersees zur Durchführung des
Schwimmbewerbes im Rahmen
derVeranstaltung „IronmanAu-
stria 2017“ erlassen wird, LGBl.
Nr. 20/2017

Verordnung des Landeshaupt-
mannes vom 17. Mai 2017, Zl.
07-AL-GVV-402/11-2017, mit
der die Verordnung, mit der
Bade- und Schwimmverbote um
Schifffahrtsanlagen für den
Fahrgastverkehr auf Kärntner
Seen geregeltwerden, aufgeho-
benwird, LGBl. Nr. 21/2017

VerordnungderLandesregierung
vom30.Mai 2017, Zl. 01-VD-LG-
1801/1-2017, mit der die Ge-
schäftsordnung der Kärntner
Landesregierung geändertwird,
LGBl. Nr. 22/2017
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Gemeinde
seminarvorschau

Termin
Ausbildungslehrgang für Bausachbearbeiter/innen und Bauamtsleiter/innen 2017/18 Start: 21. Sept. 2017

fÜhRungßkRäfte
Teams begeistern und fördern 13.-14.09.2017
GMD-Führungskrägetraining: Mitarbeiter/innengespräch und Leistungsbewertung 20.-21.09.2017
Vom effektiven Konfliktmanagement hin zu tragfähigen Beziehungen 27.-28.09.2017
Professionelles Führen heißt, auch Unangenehmem nicht aus dem Weg gehen! 03.-04.10.2017
Ich führe - also schlichte ich … 23.10.2017

peRßönLichkeit und kommunikation
Richtig gut beraten 19.-20.10.2017

fachßeminaRe – Recht und veRfahRen
Workshop zur K-AGO 12.09.2017
Rechte und Pflichten des/r Leiters/in des Inneren Dienstes 15.09.2017
Neuerungen im Vergaberecht 19.09.2017
Aktuelle Fragen des Dienst- und Dienstzeitrechts der Gemeindebediensteten 19.09.2017
Rechtssichere Vergabe "kleiner" Augräge im Kommunalbereich 20.09.2017
Grundzüge des verwaltungsbehördlichen Ermittlungsverfahrens 28.09.2017
Dienstrechtsinformation 03.10.2017
Bezirksgewerbereferent/inn/entagung 05.10.2017
Raum- und Grundstücksordnung Start: 12.10.2017

fachßeminaRe – bwL und Rechnungßweßen
IKS in der Gemeindepraxis - Was bedeutet das für Sie? 16.10.2017

fachßeminaRe – technik und ßicheRheit
Zivilschutz im Internet 12.10.2017
9. Tag der Arbeitssicherheit 28.09.2017

fachßeminaRe – geßundheit und ßoziaLeß
Suchtpräventionsworkshop für Lehrlinge 22.09.2017
Suchtprävention (im Lehrbetrieb) 29.09.2017

fachßeminaRe – öffentLichkeitßaRbeit & bÜRgeRßeRvice
Medientraining – Basic 21.09.2017
Social Media in der Verwaltung 20.10.2017

fachßeminaRe – aRbeitßtechniken & bÜRomanagement
Werkstatt Rechtschreibung - Sicherheitstraining zur Vermeidung von Sprachunfällen 10.10.2017

fachßeminaRe – infoRmationßtechnoLogie
OneNote - das unterschätzte und selten genutzte Notizbuch 22.09.2017
Workshop: Excel – Diagramme einmal anders 29.09.2017
Digitale Bildbearbeitung mit GIMP - Audaukurs 18.-19.10.2017

Kärntner Verwaltungsakademie
Bahnhofplatz 5, A-9020 Klagenfurt, Tel.: 05 0536 22873-22879, Fax: 05 0536 22870,

e-mail: kvak@ktn.gv.at http://www.verwaltungsakademie.ktn.gv.at
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